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1. Der Vertrauensschutz durch das Vereinsregister 

Wie weit können sich Vertragspartner des Vereins auf die Eintragungen im Vereinsre-
gister verlassen? Näher betrachtet zeigt sich, dass der Vertrauensschutz nur gering 
ist. Das geht aber regelmäßig nicht zu Lasten den Vereins. 

Der Verein wird im Rechtsverkehr durch den Vorstand vertreten. Nur er kann Verträge für 
den Verein abschließen, die verbindlich sind. Vertritt jemand den Verein, ohne Vorstand zu 
sein, geht das regelmäßig zu seinen eigenen Lasten (er haftet also dafür), es sei denn, der 
Verein genehmigt das Geschäft nachträglich. 

Der Registereintrag hat bezüglich des Vorstandes und seiner Vertretungsmacht nur deklara-
torische (rechtsbekundende) Wirkung. Tatsächlicher Vorstand ist nicht, wer eingetragen ist, 
sondern wer (i.d.R. durch Wahl) wirksam bestellt ist.  

Das bedeutet, dass niemand darauf vertrauen kann, dass der eingetragene Vorstand tat-
sächlich noch im Amt ist oder überhaupt wirksam bestellt wurde. Während der Verein natur-
lich weiß wer für ihn handeln darf, besteht für Geschäftspartner dagegen eine grundsätzliche 
Unsicherheit. 

Negative Publizität des Vereinsregisters 

Diese fehlende Verlässlichkeit des Registereintrags schränkt § 68 BGB teilweise ein. Er re-
gelt speziell die Frage, welcher Rechtschutz für Dritte besteht, wenn eine Änderung des Vor-
stands noch nicht eingetragen wurde. Der Dritte kann sich danach darauf berufen, dass der 
eingetragene Vorstand tatsächlich für den Verein Rechtsgeschäfte abschließen darf, wenn 
der neue Vorstand noch nicht eingetragen ist und ihm die Änderung auch nicht bekannt war. 
Ist die Änderung eingetragen, braucht der Dritte sie nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn 
er sie nicht kennt und seine Unkenntnis nicht auf Fahrlässigkeit beruht. 

Diese sog. negative Publizität des Vereinsregisters bedeutet nicht, dass Dritte darauf ver-
trauen können, dass die Eintragung richtig ist. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass keine 
Änderungen gegenüber den eingetragenen Vertretungsverhältnissen eingetreten sind. 

Gutgläubigkeit des Dritten 

Der Dritte kann sich also darauf verlassen, dass keine Änderungen eingetreten sind, wenn er 
gegenüber einem früheren Vorstandsmitglied handelt. Es schadet ihm nur, wenn er die 
Änderung kannte. 
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Wenn der Verein vermuten muss, dass ein ausgeschiedenes Vorstandmitglied noch 
Geschäfte für den Verein abschließt, sollte der neue Vorstand mögliche Geschäftspartner 
umgehend informieren. Damit kann er verhindern, dass solche Geschäfte den Verein binden. 
Andernfalls muss er sich wegen Schadenersatzforderungen an das ausgeschiedene 
Vorstandsmitglied halten. 

Der Dritte ist nicht gutgläubig, wenn seine Unkenntnis auf Fahrlässigkeit beruht. Das ist nur 
dann nicht der Fall, wenn die Eintragung des geänderte Vorstands kurz vor dem Rechtsge-
schäft erfolgt ist oder wenn der Dritte sich einen aktuellen Registerauszug vorlegen ließ.  

Die Kenntnis des Registerinhalts darf man von Geschäftspartner des Verein regelmäßig er-
warten. Sie müssen sich also über den Stand des Registers auf dem Laufenden halten. Et-
was anders gilt nur, wenn ein Rechtgeschäft „unmittelbar“ nach Eintragung der Änderung 
abgeschlossen wird. Hier wird man eine Frist von zwei Wochen nach Eintragung unterlegen 
können. 

In den meisten Fällen ist der Verein also gut geschützt. Er sollte aber darauf achten, dass 
Änderungen im Vorstand möglichst schnell zum Vereinsregiste angemeldet werden. 

Die Bestimmung des § 68 BGB schützt ausschließlich den Vertragspartner, nicht den Verein. 

 

 

 

2. Wann ist ein Verein gewerblich tätig? 

Das Sächsisches Oberwaltungsgericht (OVG) beschäftigte sich mit der Frage, wann 
bei einem Verein eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) 
vorliegt. 

Der Fall betraf einen eingetragenen Verein, der Pokerturniere veranstaltete. Das Gewerbe-
amt erfuhr durch eine Kontrolle im Restaurant, in dem die Turiere stattfanden, davon und 
untersagt die Veranstaltungen, weil die nach § 33d Abs. 1 Satz 1 GewO erforderliche Er-
laubnis nicht vorlag. Dagegen klagte der Verein mit der Begründung, er betreibe die Turiniere 
nicht gewerbsmäßig. 

Das OVG wies die Klage ab und traf dabei einige Klarstellung dazu, wann ein Verein gewerb-
lich tätig ist. 

Der Gewerbebegriff (sog. Gewerbsmäßigkeit) verlangt eine mit der Tätigkeit verbundene 
Gewinnerzielungsabsicht. Die liegt regelmäßig vor, wenn ein unmittelbarer oder mittelbarer 
wirtschaftlicher Vorteil erwartet wird, der zu einem Überschuss über die Kosten der Tätigkeit 
führt. Dabei genügt die bloße Gewinnerzielungsabsicht. Die besteht bereits, wenn sich die 
Tätigkeit objektiv zur Erzielung von Gewinnen eignet. 

Das der Verein als Idealverein im Vereinsregister eingetragen ist, spielt keine Rolle. Die Re-
gelungen zur Eintragungsfähigkeit (nichtwirtschaftlicher Verein) decken sich nicht mit der De-
finition der GewO. Vereinsrechtlich kann eine wirtschaftliche Betätigung unter das Neben-
zweckprivileg fallen, aber trotzdem eine auf Gewinn gerichtetet Tätigkeit im Sinne des Ge-
werberechts sein. 



 
 

 

Vereinsknowhow.de – Vereinsinfobrief Nr. 416 – Ausgabe 16/2021 – 6.08.2021 

Aktuelle Informationen für Vereine und gemeinnützige Organisationen 
Ein Service von vereinsknowhow.de und bnve e.V. 

3 

Auch die Gemeinnützigkeit des Vereins schließt eine Gewinnerzielungsabsicht nicht aus.  

Dabei bedeutet eine Gewinnerzielung nicht zwingend die Erwirtschaftung eines Überschus-
ses im buchhalterischen Sinn. Schon Vergütungen an (Vorstands-)Mitglieder führen zu einer 
Gewinnerzielung nach Gewerberecht, weil dadurch vom Verein erzielte Gewinne ausge-
schüttet werden und die Vorstände daraus (zumindest teilweise) ihren Lebensunterhalt be-
streiten können. 

Hinweis: Regelmäßig brauchen Vereine, wenn sie im o.g. Sinn gewerblich tätig werden, ei-
nen Gewerbeschein. 

 

Sächsisches Oberwaltungsgericht, Beschluss vom 7.06.2021, 6 B 324/20 

 

 

 

3. Gemeinnützigkeit verlangt keine politische Neutralität 

Aus der Gemeinnützigkeit oder öffentlichen Förderung einer Einrichtung folgt nicht, 
dass sie politisch neutral sein muss. 

Der Fall, bei dem das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe diese Klarstellung vornahm, betraf 
eine gemeinnützige Stiftung, deren Anliegen die Stärkung der demokratischen Zivilgesell-
schaft und der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ist. Sie 
hatte auf ihrem Internetportal einen Politiker als einen „erklärter Antisemiten und Holocaust-
Relativierer“ bezeichnet. Der verklagte die Stiftung auf Unterlassung. U.a. argumentierte er, 
gemeinnützigen Organisationen sei es generell verboten, Einfluss auf die politische Willens-
bildung und Gestaltung der öffentlichen Meinung zu nehmen. 

Das OLG Karlsruhe wies die Klage ab. Weder aufgrund staatlicher Zuwendungen noch we-
gen der Gemeinnützigkeit sei das Recht der Stiftung auf freie Meinungsäußerung be-
schränkt. Die Gemeinnützigkeit schränkt die Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Grundge-
setz nicht ein, sondern hat allein steuerrechtliche Zwecke. 

Hinweis: Eine politische Betätigung ohne Bezug zu den Satzungszwecken kann gemeinnüt-
zigkeitsschädlich sein. Das ist aber ein rein steuerlicher Tatbestand und hat keine Folgen für 
die grundsätzliche Zulässigkeit politischer Meinungsäußerungen.  

 

OLG Karlsruhe, Urteil vom 23.6.2021, 6 U 190/20 
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Rund um den Vereinsinfobrief 

 Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de. 

 Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
 Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 

Verantwortlich für den Inhalt ist, soweit nicht anders angegeben: Wolfgang Pfeffer, Ringstr. 10, 19372 Drefahl 


